
Parlamentarische Bürgerinitiative 

betreffend 

Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing 

Seitens der Einbringerinnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht 
angenommen: 
Eisenbahnwesen ist Bundesangelegenheit 

Dieses Anlieg�h wurCle bis zurElnbfinguQ�im NatiOhalrat vqh 686 Burgerinnen mit ihrer 
Unterschrift unterstützt. (Anm.: zumindest 500 rechtsgültige Unterschriften mÜssen für die 
Einbringung im Nationalra� vo�i�gen.) 

Anliegen: 
Der Nationalrat wird ersucht, 

siehe Beiblatt 

(Falls der Vordruck nicht aus�eicht, bitte auf Beiblatt fortsetzen) 
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P�rlamentarische Bürgerinitiative zUm 

Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing 

Erstunterzelchner: Abgeordneter turn Nationalrat Wolfgang Gerstl 

Von Hütteldorf kommend, führt mitten durch den 13. Wiener Gemelndebezir« Hletzlng, dle 
sogenannte Verbindungsbahn n.at:h MeidUng und welterzuin Hi:iuptbahnhof. Dort verkehrt die $
Sahn linie 580 und verbindet den Westen mit dem Silden une! Osten der Stadt. Die \Ierbilidungsbahn 
soll nun nach Plänen .der ÖBS neu gebaut werden. 

Wiewohl Investitionen in den öffentlichen Verkehr naturlich grundsätzlich zu begrüßen sind, kann 
der Ausbau einer EIsenbahnstrecke mitten durch bewohntes Gebiet hindurch nicht nur nach 
verkehrstechliischen uhd finanziellen Gestchtsp'unkten erfolgen. Wichtiger Ist die Frage: Wie ändert 
sich das Leben eines ganzen Bezirks durch die neue Bahn? 

Hier weist der momentane stand der ÖßB-Planung I'TiClss!ve Defizite auf. Die 1m ersten Abschnitt auf 
einer Hochtrasse geplante Bahn durchschneld�t auch mit den anschließenden Lärmschutzwänden 

und einer teilweise bis �u 8 Me�er höhen Mauer Hietzing in zwei Teile. 

Erschwerend hinzu kommt hoch, dass bei drei EisenbahnkreLizungen noch nicht geklärt Ist, 'ob sie 
erhalten bleiben bez·iehungsvJ.else w·ie sie ausgestaltet werdM. Im schlimmsten Fall würde dadurch 
nicht nur die gesamte Wohnbevölkerung entlang der Bahnstrecke von Nahversorgungseinrichtungen 
und Infrastruktur, vor allem SchlJlen, auf der anderen.Seite des Bezirks abgeschnitten, auch die 
wichtIgen Zufahrtsstrecken der Rettungsfahrzeuge zum Krankenhaus Hietzing wären unterbrochen. 
Außerdem müsste sich der Verkehr aufwenJger Knotenpunkte konzentrieren, was zu 
Verkehrsbehinderungen führen würde. 

Neben der geplanten Intervallverdichtung der S-Bahn ist geplant, den Güterverkehr in unabsehbarem 
Ausmaß über die Verbindungsbahn zu führen, was die Belastung der AnraIner Ins Unzumutb.are 
heben würde. 

Damit die beabsichtigte Atlraktivierung derS-Bahn �uf der Strecke der Verb1ndungsbahn durch 
Hietzlng doch noch gelingt und für Generationen von Hietzlngerlnnen und Hletzlngern 
zukunftsör!entiert und städtebaulich tragfähig gelöst wird, fordern Wir: 

o De.n Erhalt der Querungsmöglichkelten: 
Die Verb!ndungsbahn darf wkOnftig- den BezirknIcht hoc,:h stärker trennen als bIsher. Die 
Querung der Verbfndungsbahn muss im 'Berelchder bestehenden Efsenbahnkreuzungen zu 
Fuß, mtt. dem Rad und mit dem PKW Im zumindest gleichen Ausmaß wie derzeit möglich sein. 

o n�ferlegung der Bahnstrecke: 
Eine fundierte Überprüfung einer mög!ich�n TIeferlegung der Verbindungsbahn m!Jss erfolgen. 

Q Kein Güterverkehr: 
Gütenüge gehören ausschließlich in den Lainzer Tunnel. Dichtverbautes Gebiet darf nIcht 
langer durc::h Güterzüge bejastet werden. 

.. Architekttjrwettbewerb 
Die architektonische Ausgestaltung der Stationen und der Balintrasse muss sich dem Hietzfnger 
Ortsbild harmonis.ch anpassen. Dies soll durch efnen ArchitekturwettbeWerb mit dieser 
Zielsetzung·gew�hrlelstet werden. 
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Parlamentarische Bürgerinitiative betreffend 

Ausbau der Verbindungsbahn in Hietzing 

Erstunterzeichner/in 

Datum der 
Eingetragen in die 

Name Anschrift Geb. Datum 
Unterieichnung 

Wahlerevidenz der 
Gemeinde 

.--. .  - ... _..-0.;. - « 

� 

Mag. Wolfgang 
Gerstl 

Unterstützungserklärungen: 
',: i 

Name Anschrift Geb. Datum 
Datum der 

Unterschrift 
Unterzeichnung 
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